
Falls die Frage 2 bejaht wird: Sind die Art. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 dahin auszulegen, dass die dort 
vorgesehenen Informationsgarantien nur in dem von Art. 18 Abs. 1 Buchst. a vorgesehenen Fall gelten und nicht auch 
im Wiederaufnahmeverfahren, oder sind sie dahin auszulegen, dass in diesem Verfahren Informationspflichten 
zumindest in Bezug auf die Übertragung der Zuständigkeiten gemäß Art. 19 oder auf die in Art. 3 Abs. 2 genannten 
systemischen Schwachstellen des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen für Antragsteller, die eine Gefahr einer 
unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union mit sich bringen, bestehen?

3. Ist Art. 3 Abs. 2 dahin auszulegen, dass unter „systemische Schwachstellen des Asylverfahrens“ auch die etwaigen Folgen der 
bereits rechtskräftigen Entscheidungen über die Ablehnung des Antrags auf internationalen Schutz fallen, die vom 
Gericht des Mitgliedstaats erlassen wurden, der die Wiederaufnahme durchführt, wenn das gemäß Art. 27 der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 angerufene Gericht die Gefahr für den Kläger, im Fall der Repatriierung in sein 
Herkunftsland durch den Mitgliedstaat eine unmenschliche und entwürdigende Behandlung zu erleiden, auch unter 
Berücksichtigung des angenommenen Vorliegens eines allgemeinen bewaffneten Konflikts im Sinne von Art. 15 
Buchst. c der Richtlinie 2011/95 (2) im konkreten Fall für gegeben hält?

(1) Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) (ABl. 2013, L 180, S. 31).

(2) Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) 
(ABl. 2011, L 337, S. 9).

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal d’arrondissement (Luxemburg), eingereicht am 21. Mai 
2021 — G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(Rechtssache C-317/21)
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Verfahrenssprache: Französisch

Vorlegendes Gericht

Tribunal d’arrondissement

Parteien des Ausgangsverfahrens

Antragstellerinnen: G-Finance SARL, DV

Antragsgegnerin: Luxembourg Business Registers

Vorlagefrage

Sind die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (1) und insbesondere 
deren Art. 1 Nr. 15 Buchst. c zur Änderung von Art. 30 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung in der durch die genannte Richtlinie (EU) 2018/843 geänderten Fassung, soweit mit ihnen „alle[n] 
Mitglieder[n] der Öffentlichkeit“ das Recht auf Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von 
Gesellschaften und anderen juristischen Personen gewährt wird,

ungültig, da sie

a) gegen den u. a. in Art. 5 Abs. 4 EUV verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und/oder
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b) gegen Art. 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (unternehmerische Freiheit) und/oder

c) gegen die Art. 20 (Gleichheit vor dem Gesetz) und 21 (Nichtdiskriminierung) der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und/oder

d) gegen den allgemeinen unionsrechtlichen Grundsatz des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen verstoßen?

(1) ABl. 2018, L 156, S. 43.

Vorabentscheidungsersuchen der Administratīvā apgabaltiesa (Lettland), eingereicht am 21. Mai 
2021 — SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA“/Latvijas Zinātnes padome

(Rechtssache C-318/21)

(2021/C 297/30)

Verfahrenssprache: Lettisch

Vorlegendes Gericht

Administratīvā apgabaltiesa

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA“

Beklagte: Latvijas Zinātnes padome

Vorlagefragen

1. Ist Art. 2 Nr. 83 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (1) dahin auszulegen, dass eine Einrichtung (wie Hochschulen 
oder Forschungsinstitute, Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler, forschungsorientierte physische oder 
virtuelle Kooperationseinrichtungen), zu deren operativen Zielen es gehört, unabhängige Grundlagenforschung, 
industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch 
Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten, die sich aber größtenteils aus Einnahmen aus 
wirtschaftlichen Tätigkeiten eigenfinanziert, als Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung angesehen werden 
kann?

2. Ist es gerechtfertigt, auf das Verhältnis der Finanzierung (Einnahmen und Ausgaben) der wirtschaftlichen und der 
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten abzustellen, um zu ermitteln, ob die Einrichtung das in Art. 2 Nr. 83 der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union genannte Erfordernis erfüllt, wonach die Hauptaufgabe der Einrichtung darin bestehen muss, 
unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die 
Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten?

3. Falls Frage 2 bejaht wird: Welcher Prozentsatz der Finanzierung der wirtschaftlichen und der nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten ist für die Feststellung maßgeblich, ob die Hauptaufgabe der Einrichtung darin besteht, unabhängige 
Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher 
Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten?

4. Ist die Regelung in Art. 2 Nr. 83 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wonach Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder 
Mitglied bestimmenden Einfluss auf die Einrichtung, die das Vorhaben vorschlägt, ausüben können, kein bevorzugter 
Zugang zu den von dieser Einrichtung erzielten Forschungsergebnissen gewährt werden darf, dahin auszulegen, dass die 
Mitglieder oder Anteilseigner der Einrichtung sowohl natürliche oder juristische Personen, die Gewinn erwirtschaften 
wollen (einschließlich durch die Erbringung von Bildungsdienstleistungen gegen Entgelt), als auch ohne Gewinn-
erzielungsabsicht gegründete Personen (z. B. ein Verein oder eine Stiftung) sein können?

(1) ABl. 2014, L 187, S. 1.
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